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Bericht des Obergerichts
über

seine und seiner Abtheilungen Geschäftsführung

im Jahre 1864

an

den Großen Rath dcs Kantons Bern.

Herr Präsident!
Herren Großräthe!

Das Obergericht erstattet Ihnen hiermit den gesetzlich

vorgeschriebenen Bericht über die von dieser Behörde und

ihren Abtheilungen im Jahre 1864 erledigten Geschäfte.

Dieselben sind in möglichster Kürze in der hienach enthaltenen

Darstellung des Nähern angegeben,

I. Obergericht
(als Plenarbehörde).

Das Obergericht (in dessen Personal seit der letzten

Berichterstattung keine Aenderungen stattgefunden) hielt im Jahre
1864 28 Sitzungeu, die hauptsächlich folgenden Geschäften ge-
wiedmet waren:
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Kantonale Geschwornengerichte.

Für die Sessionen der Assisen in den 5 Gefchwornenbe-

zirken fanden unter nachbezeichneten Data die Herausloosungen
der Geschwornen statt, nämlich:

1. Unterm 8. Januar 1864 sür den 3. Bezirk.
2. 29. 1.

3. 18. Februar 5.

4. 18. März 4.

5. 24. 2.

6. 20. April 3.

7, 10. Mai 1.

8. 26. 5.

9. 9. Juni 4.

10. 16. Juli 2.

11. 30. 3.

12. 13. August 1.

13. 2. Sept. 4.

14. 22. 5.

19. 14. Ottober 2.

19. 29. Nov. 1.

Gestützt auf erhaltene amtliche Mittheilungen verfügte
das Obergericht die Streichung von 6 Geschwornen aus der

Generalliste und zwar wegen Niederlassung des Betreffenden

in einem andern Kanton 1; wegen unrichtiger Namensangabe

1 ; ferner wegen Ernennung zu Beamtungen (Amtsschreiber,

Friedensrichter, Grundsteuereinnehmer), welche mit der

Stelle eines Geschwornen unverträglich sind 4.
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ö. Streitigkeiten über öffentliche Leistungen,

(Gesetz vom 20, März 1854.)

Für die Beurtheilung ciuer Verbotsstreitigkcit über die

Benutzung einer von Partikularen erstellten Brücke wurden die

Civilgerichte und zu Beurtheilung eines Streites betreffend eine

Gemeindeleistung die Administrativbehördc als kompetent erklärt,

0. Untersuchungsrichter und Itaatsanmaltschaft.

Anläßlich zweier weitläufige» Untersuchungen (gegen Dr.
Herrmann Demme und Frau Trümpy wegen Anklage auf
Giftmord und gegen Schlosser Gutmann wegen Diebstahl) stellte dcr

Untersuchungsrichter von Bern das Ansuchen, es möchte bis zu

Beendigung derselben die Führung aller übrigen laufenden

Untersuchungen im dasigen Amtsbezirk einem außerordentlichen

Untersuchungsrichter übertragen werden. Diesem Anstichen

entsprechend, beschloß das Obergericht in seiner Sitzung vom
12. Mai die Aufstellung eines außerordentlichen Untersuchungsrichters

zn dem gedachten Zwecke und ernannte zn einem solchen

den Hrn, Dr. C, Manuel, Vizepräsidenten des Amtsgerichts

von Bern, der dann am 9, September von seinen dortigen

Funktionen wieder entlassen wurde.

Im Weitern wurde» »ach Mitgabe der Vorschrift des

§ 61 der Gerichtsorganifation in den folgenden Fällen
Stellvertreter von Beamten in der Staatsanwaltschaft durch das

Obergericht resp, dessen Präsidium bestellt:

s) Unterm 18. Juni wurde infolge Ertheilung eines aus

Gesundheitsrücksichten verlangten Urlaubes von 4 Wochen

an den Herrn Generalprokurator, für die Dauer seiner

Abwesenheit der Bezirksprokurator des zweiten Geschwor-

nenbezirks als Stellverieter bezeichnet.
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K) Für den Fall Demme-Trümpy wurde der Bezirkspro¬

kurator des zweiten Bezirks, Herr Raaflaub, durch die

Anklagekainmer rekusirt und es wurden die ihm daorts

obliegenden Funktionen dem Bezirksprokurator des dritten

Bezirks, Hrn. Haas, übertragen.

e) Am 22. Juli wurde der Bezirksprokurator des fünften
Asfisenbezirks mit den amtlichen Funktionen des auf
einen Monat beurlaubten Bezirksprokurators Herrn
Heimann in Nidau beauftragt.

cl) Am 6. August wurde Hr. Bezirksprokurator Raaflauv
neuerdings als Stellvertreter des Hrn. Generalprokurators

berufen, welch' Letzterm eiu fernerer Urlaub von
44 Tagen gestattet morden war.

e) Nachdem am letztgenannten Tage anch dem Hrn, Hürner,
Bezirksproknrator des ersten Geschmornenbezirks ein

Urlaub von 3 Wochen ertheilt worden, wurde mit Rücksicht

aus die obwaltenden besondern Umstände, für die

Dauer seiner Abwesenheit ein außerordentlicher Bezirks-
proknratar für diesen Bezirk bestellt in der Person des

Hrn. Fürsprecher Häuselmann in Thun,

l) Unterm 13. August wurde abermals dem Herrn General¬

proknrator wegen Krankheit ein Urlaub auf unbestimmte

Zeit gestattet und als Stellvertreter desselben wieder

Hr. Raaslaub bezeichnet, mit Ausnahme der Untersuchung

Demme-Trümpy, sür welchen Fall die Fnnktionen des

Geueralprokurators dem Hrn, Bezirksproknrator Haas
in Burgdorf übertragen wurden.

8) Endlich bestätigte das Obergericht unterm 17, September
die vom Präsidium der Kriminalkammer vorgenommene

Ernennung des Hru, Fürsprecher Schwab in Nidau zum

außerordentlichen Bezirksprokuratoren des vierten Ge-
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schroornenbezirks für die begonnene Assisen-Session an

die Stelle des wegen Krankheit verhinderten Herrn
Bezirksprokurators Heimann.

O. Vermischtes.

An 5 Rechtskandidaten wnrde der Acceß znm Fürsprecher-

Examen ertheilt.

Nach bestandenem Examen wurden 3 Rechtskandidaten
als Fürsprecher patentirt; ein Kandidat trat vor Beendigung
der Prüfung davon zurück.

Wegen 'Pflichtverletzungen in Ausübung ihres Berufes
hat das Obergericht 2 Fürsprecher, den einen zu einem halben

Jahre Einstellung, den andern zu Fr. 159 Buße verurtheilt.

Gegen einen Fürsprecher wurde ferner wegen Verweigerung
der Rechnungslegung über ein ihm zur Besorgung übertragenes

Rechtsgeschäft Beschwerde geführt, welche das Gericht begründet

fand und dem Beschwerdeführer die gestellten Schlüsse zusprach.

Einem eingestellten Rechtsagenten wurde sein Patent
wieder zurückzugeben beschlossen, sofern er gesetzliche Bürgschaft

leiste.

Ein Unterweibel wurde wegen Pflichtverletzungen, die er

sich in der Ausübung seines Amtes hatte zu Schulden kommen

lassen, disziplinarisch zu Fr. 499 Buße verfällt.

Auf eine gegen zwei Personen wegen unbefugter
Ausübung der Betreibungs- und Rechtspraxis eingelangte Anzeige

trat das Gericht, aus den hienach angeführten Gründen, nicht

ein, fondern überwies vielmehr dieselbe dem zuständigen

Regierungsstatthalter zur weitern Folgegebung und erließ gleichzeitig

(49. Mai) an die Richterämter ein Kreisschreiben dahin
gehend, daß die Besorgung von Schuldbetreibungen durch

unpatentirte Prokurirte gestützt darauf, daß die Verordnung
32
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über Schuldbetreibungen vom 5. Dezember 1825 in die neue

offizielle Gesetzsammlung nicht aufgenommen und somit nach

Art. 4 litt. » der Promulgationsverordnung zu dieser

Gesetzsammlung vom 7. Dezember 1862 als aufgehoben und nicht

mehr anwendbar zu betrachten sei nnnmehr, statt des

Obergerichts als oberste Disziplinarbehörde, durch den zustandigen

Richter nach Mitgabe der Bestimmungen der 88 12,

19, 29 und 98 des Gesetzes über das Gewerbswefen vom
7. November 1849 zu ahnden seien, nachdem die Anzeige ihm

vom Regierungsstatthalter werde überwiesen worden sein.

II. Appellations- nnd Kafsationshos.

Dieser Gerichtshof, in dessen Personal ebenfalls keine

Aenderungen vorkamen, hielt im verflossenen Jahre 113

Sitzungen, in denen wesentlich die hienach bezeichneten Geschäfte

behandelt worden sind.

1. Civilrechtspsiege.

Civ ristretti g lei tu, die in Folge Appellation,
Kompromiß oder mit Uebergehung der erstinstanzlichen Gerichtsbehörde

eingelangt sind.

Im gegenwärtigen Berichtsjahre sind bei der hierseitigen

Instanz rechtshängig gemacht worden 172 Civilprozeduren,
welche sich (im Vergleiche mit den 3 frühern Jahren) auf die

Amtsbezirke wie folgt vertheilen:

i
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Amtsbezirk. 1864 1863. 1862. 1861.

Aarberg 7 5 3 4

Aarrvangen 9 9 9 12
Bern 39 49 43 36

Biel 7 14 2 2

Büren 9 4 6 5

Burgdorf 9 10 6 5

Courtelary 9 8 7 12

Delsberg 2 5 6 2

Erlach 4 2 2 1

Fraubrunnen 3 6 8 6

Freibergen.... 7 2 2 2

Frutigen 1 6 5

Jnterlaken.... 3 5 2 2

Konolsingen 5 4 10 11

Laufen 1 1 1

Laupen 3 3 2 3

Münster 2 1 1 5

Neuenstadt 1

Nidau 5
' 7 4 4

Oberhasle. - 2 1 3

Pruntrut 10 8 15 22
Saanen 1 2 6 4
Schwarzenbnrg 1 7 3 2

Seftigen 8 4 3 3

Signau 2 2 11 6

Ober-Simmenthal 2 2 2

Nieder-Simmenthal 1 2 1 4

Thun 7 5 3 9

Trachselwald 6 9 7 7

Wangen 4 2 3 1

Kompromisse 3 4 5 6
j

172 184 177 182
>

z >
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Von den anf 31. Dezember 1863 ausstehend gewesenen

43 und den im folgendem Jahre eingekommenen 172
Civilgeschäften, zusammen 215, sind beurtheilt morden 155 und

durch Vergleich, Abstand oder Ausbleiben beider Parteien beim

Absvruchstermiue zc. weggefallen 22, so daß im Ganzen

beseitigt wurden 177. Zu Ende des Berichtsjahres blieben im

Rückstände 38 Geschäfte, von denen jedoch 12 erst im November,
10 im Dezember eingesandt worden waren und 16 aus andern

Gründen, namentlich infolge Anordnung von Oberaugenscheinen

und Obcrervertisen, nicht mehr zur Beurtheilung gelangen
konnten.

Zufolge der Entscheide des Gerichtshofes wnrden nun
erstinstanzliche Urtheile bestätigt 72

v abgeändert 36

theilweise bestätigt und theil¬

weise abgeändert 27

Urtheile, denen kein erstinstanzlicher Entscheid

vorausgegangen war, wurden erlassen:

in Folge Kompromisses 3

Uebergehung des Amtsgerichts 8

Ferner wurde:
Das Forum verschlossen:

auf Antrag der Appellatenpartei in Fällen 1

von Amteswegen 3

Eine Aktivlegitimationseinrede, erhoben in oberer

Instanz, zugesprochen 1

Ebenso ein Antrag betreffend den Kostenpunkt eines

in oberer Instanz angebrachten Incidents 1

Nichteintreten erkennt, weil der Streitgegenstand eine

Administrativsache war 1

Uebertrag: 153



501

Uebertrag: 153
Die nachträgliche Abhörung eines Zeugen als neues

Beweismittel in oberer Instanz gestattet 1

Einem in oberer Instanz gestellten Rechtsversicherungs¬

begehren hatte sich der Gegner unterzogen, wobei

in der.Sache sistirt wurde 1

155
Endlich wurden:

Oberaugenscheine gestattet und angeordnet auf Be¬

gehren der Parteien in Fällen 9

(wovon 6 mit Zuziehung von Obererperten) 10

Oberaugenschein von Amtesmegen angeordnet 1

Obererpertifen gestattet auf Begehren der Parteien,
in Fällen

172

Diese 172 Geschäfte, von denen 137 Hauptgeschäfte und

35 Incidente waren, hatten zum Gegenstande

ä. Die Hauptgeschäfte.

Ehescheidung .4Einspruch gegen das Eheverlöbniß 3

Herausgabe des Weiberguts an die abgeschiedene

Ehesran 1

Entschädigungspunkt in einem Ehescheidungsprozesse 1

Bestimmung der Entschädigung und Alimentations-
beitrcige zu Gunsten abgeschiedener Ehefrauen 2

Festsetzung der auszurichtenden Ehesteuer 2
Vaterschaftsklagen und Bestimmung daherigerLeistungen 4
Grundeigenthumsansprüche, Grenzstreit 10

Spolienklage 1

Uebertrag: 28
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Uebertrag: 38
Besseres Recht zum Besitze eines Grundstücks 1

Verbots- resp. Besitzesstreitigkeit 1

Verbotsstreitigkeit wegen Wässerung zum Nachtheil

von Getreidemühlen 1

Anspruch auf ein Beholzungsrecht
^

1

Eigenthumsansprüche an einen Fabrikkanal 1

Miteigenthumsansprüche an einem in Liegenschaften

und Forderungen bestehenden gemeinschaftlichen

Vermögen im Verhältnisse des Grundbesitzes 1

Holznutzungen von Güterbesitzern in Staatsmaldnngen 1

Aufhebung des Miteigenthums an einer Bergweide
" 1

Tränkerecht an einem Brunnen 1

Benutzung einer Wasserleitung 1

^Fahr- und Fußwegrechte..... 3

Weg- und Weidrecht
'

1

Erstellung eines Wasserrades in einem Bach zum Be¬

triebe einer mechanischen Werkstatt 1

Erstellung und Unterhaltung von Mühlekanalbrücken 1

Erstellung einer soliden Stützmauer mit Treppe, in
Folge Expropriation 1

Dienstbarkeit zur Benutzung eines Ufers zum An¬

landen von Schiffen und zu Materialablagerungen 1

Verunreinignng des Wassers eines öffentlichen Flusses

zum Nachtheil der dasselbe als Trinkwasser
benutzenden Dorfbewohner 2

Entschädigung für eine Holzberechtigung, auf welche

Verzicht geleistet worden 1

Festsetzung der Zusatzungssumme des elterlichen Hofes,

infolge Geltendmachung des Vorrechts des

jüngsten Sohnes (Satz. 545 C.). 5

Uebertrag: 54
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Uebertrag: 54
Erlöschen eines auf dem Betreibungswege auf Liegen¬

schaften erworbenen Pfandrechts durch den Eintritt

des Geltstagsliquidationsverfahrens gegen
die Schuldner 1

Erfüllung einer Vertragsverpflichtung betreffend Aus¬

wirkung der Bewilligung zu Urbarisirung von
Waldboden 1

Erbtheilungsstreit 3

Geltendmachung von Muttergut in einer Erbtheilung 1

Einschießung der herausempfangenen zweiten Hälfte
Muttergut in die Erbschaftsmasse 1

Annahme einer Erbschaft durch verspätete Ausschlagung

derselben 1

Ungültigkeit einer letzten Willensverordnung wegen

Formmängeln 1

Ungültigkeit von solchen, soweit die Dispositionsbe-

fugniß überschritten worden 2

Aufhebung einer gleichen letztwilligen Verordnung ge¬

stützt auf das spätere Vorhandensein eines Notherben

- ' ,^ ' 1

Aufhebung eines Enterbungstestamentes wegen Mangels
von Enterbungsgründen

^

1

Interpretation einer letzten Willensverordnung 1

Ersetzung eines Legats infolge Rückfalles ^4
Gültigkeit einer Nachsteigerung 1

Erfüllung von Steigerungsgedingen über Immobilien 4

Vergütung des Aufwandes und anderer Leistungen in¬

folge Kaufvertrages. 4

Aufhebung eines Pachtvertrags 1

Uebertrag: 72



504 -
Uebertrag:

Räumung des Miethgegenstandes

Aufhebung eines Verpfründungsvertrages wegen Nicht¬

erfüllung desselben

Ungültigkeit einer Cession, ansgestellt von einer Wittwe
ohne Zustimmung ihrer Kinder

Erfüllung einer Uebereinkunft

Aufhebung einer solchen

Regreßklage der Postverwaltnng gegen einen Post¬

fuhrunternehmer
Schadensersatz wegen Körperverletzung und Miß¬

handlung

Schadenserfatzklagen anderer Art
Entschädigungsbestimmnngen

Entschädigungs - und Kostenbestimmung

Genugthuung wegen Ehrverletzung

Wechselprozesse

Rechnungsstreit

Bürgschaftsschuld

Schuldforderungen verschiedener Art
Vindikation von zur Geltstagsmasse gezogen Gegen¬

ständen und Forderungen

Kassation von Vollziehungsbefehlen

Einspruch gegen Klasfifikations - nnd Vertheilungs-
entwürfe

Einspruch gegen die Vollziehung eines Urtheils be¬

treffend Bestimmung der Eröffnung des Gelts-

tages

72
2

3

3

4
1

1

5

2

3

17

6

4

137
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L. Die Incidente.
Provokation '
Provisorische Verfügung
Rechtsversicherung

Schuld- uud Rechtsversicherung

Fristliche Einrede wegen nicht gehörig geleisteter Rechts

Versicherung.....
Prozeßhindernde Einreden in Paternitätsprozessen

Beweiseinrede gegen die Auferlegung des Erfüllungs
eides an die Klägerin

Fristverlängerung bezüglich eines Klassifikations - und

Vertheilungsentwurfes
Gerichtsstandseinrede

Nachträgliche Abhörung eines Zeugen

Beweiseinrede auf Verwerflichkeit von Zeugen

gegen die Eideszuschiebung an eine

andere Person als an den Beklagten

Beweisentscheide (mit Parteivorträgen)
(ohne Parteivorträge)

1

2

1

2

1

3

1

3

1

2

2

6

9

35

Mit den vorerwähnten Geschäften (Hanytgeschäften und

Jncidenten) kamen gleichzeitig noch als Vorfragen zur
Beurtheilung :

Prozeßhindernde Einreden -14

Friftliche Einreden 9

Aktivlegitimationseinrede 1

Beweiscinreden gegen Zeugen und Urkunden 2

Kompetenzeinrede 1

Anträge auf Kassation des Urtheils 2

u. f. w.
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InBeurtheilte
Civilgeschà'ftc

nach den S lsgericht

H
sgericht.

ehung

di

lich.

Ge
ripromis

tanzl.

v
estärigt.

Z «'s erstinsta bspruch.
Total.

Amtsbezirken.
Amtsg Hände! Richte, Schied Ueberg instanz

Kor,
Erstins Abgeäl Theiln theilw

« In

di
nichl

Aarberg 3 2 2 1 2 5
Aarwangen 8 2 - 5 1 2 2 10
Bern 19 10 14 5 3 7 29
Biel 10 4 1 6 2 2 5 15

Büren.... 5 2 3 3 1 7
Burgdorf 4 4 3 4 2 1 3 1 11
Courtelary 4 3 1 3 1 2 2 8
Delsberg 2 1 . 1 2 3
Erlach 3 ^ 2 1 3
Fraubrunnen. 4 2 1 1 4
Freibergen S 1 1 1 3 1 1 5

Frutigen 3 1 2 1 1 4
Jnterlaken 2 1 2 1 3
Konolsingen 2 2 3 1 4
Lanfen.... 1 1 1
Laupen 2 1 1 1 1 3
Münster 1 1 1 1 2
Neuenstadt
Nidau 2 1 1 3 1 4
Oberhasle. 1 1 1

Pruntrut 3 2 4 2 3 4 9
Saanen 1 1 1

Schwarzenburg 3 2 1 3
Seftigen 4 4 3 3 1 1 8
Signau 1 1 1 1 1 1 3
O.-Simmenthal 2 2 2
N.-Simmenthal 1 1 1

Thun 3 3 1 3 1 1 1 1 7
Trachselwald 3 4 5 1 1 - 7
Wangen 4 2 3 1 2 6

96 5 58 1 9 72 36 27 8 26 169
Kompromisse 3 3 3

96 5 58 12 72 36 27 11 2', 172
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ö. Geschäfte, welche zum Theil nach dem Civilprozeßverfahren,

zum Theil nach dem Vollziehungsverfahren in Schuldfachen,

zum Theil aber auch nach andern Gesetzesvorfchriften

zur Erledigung einkamen.

1) Nichtigkeitsklagen 19

Von denselben wurden

begründet erklärt 5

abgewiesen 19

Nichteintreten aus solche wurde erkennt in Fällen 3

zurückgezogen 1

2) Beschwerden

19

gegen

S-5

Z's

n. Amtsgerichte
b. Handelsgerichte
e. Richterämter.
cl. Friedensrichter
e. Amtsgerichtsschreiber

Unterweibel
Liquidationsbehörden
Schiedsrichter
Fürsprecher
Rechtsagenten

f.

Ii

21

1

2
29

1.

29

1
2

10
1

1
1
2
2

20
Ueberdieß sind durch

Vergleich oder Abstand beseitigt worden

d
37

3
1

1
1
2

12

09

74
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Beurtheilte Beschwerden gegen die Amtsgerichte resp.

Handelsgerichte nnd Richterämter nach den Amtsbezirken.

Amtsbezirk.

Aarberg
Aarwangen
Bern
Bicl
Büren
Burgdorf
Courtelary
Delsberg
Erlach
Fraubrunnen
Freibergen.
Frutigen
Jnterlaken.
Konolsingen
Lunsen.
Laupen.
Münster
Neueustadt
Nidau
Oberhasle.
Pruntrut
Saanen
Schwarzenburg
Seftigen
Signau
O.-Simmenthal
N.-Simmenthal
Thun
Trachselwald
Wangen

3
1

2

1

12
4
3

12
2
1

10 37 9 23

2
1

13 47
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3) Bevogtungs- und Entvogtungsprozesse.
Es wurden

Bevogtungen verhängt 1

Bevogtungsanträge abgewiesen 3

durch Abstand erledigt .2
Entvogtnngsbegehren zugesprochen à

abgewiesen 3

^13

Diese Geschäfte sind erstinstanzlich beurtheilt worden

durch die

L

Z

Amtsgerichte
«-

Z K

Bern 2 2
Biel 1 1
Büren 1 1

Burgdorf 1 1 2
Konolsingen 1 3 4
Laupen 1 1

Signau 1 1

Trachselwald 1

5 6 2 13
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4) Kostenbestimmungen.

«

Amtsbezirk.
tionss eänder otal.

s

'
Modera

bej

Biel
'

1 1 2

Burgdorf 2 2

Jnterlaken 1 1

3 2 5

5) Ein Antrag einer Armenbehörde auf Erfüllung
der Unterhaltungspflicht, nach § 13 des Armenpolizeigesetzes

von 1857 und U 35 u. ff. des Gesetzes vom 14. April 1858,
wurde abgewiesen, resp, das Urtheil des Gerichtspräsidenten

von Aarwangen abgeändert.
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KSKŜUrtheilabgeändert.Total.



512

Die Rechtsstreitigkeiten, bei welchen, wie vorerwähnt, das

Armenrecht anbegehrt worden, betrafen: Ehescheidung 12,

Paternitätssachen 14, verschiedene andere Prozesse 12.

7) In einer von der Staatsanwaltschaft des zweiten

Geschmornenbezirks avvellirten Ehescheidungssache wurde

das Urtheil erster Instanz, Amtsgericht Schwarzenbnrg,
abgeändert und das von ersterer Behörde beantragte Eheverbot

gegen den einen Ehegatten ausgesprochen. Im Fernern hat
der Appellations- und Kassationshof von zwei Urtheilen der

Amtsgerichte Büren und Thun über zerstörliche Eh e Hindernisse

dasjenige des erstern Gerichts abgeändert, dasjenige des

letztern bestätigt. In beiden Geschäften wurde die Eingehung
der Ehe zwischen den betreffenden Brautleuten nicht gestattet.

8) Auf gestellte Gesuche hin wurde die Kompetenz zu

Beurtheilung von Ehescheidungssachen zwischen bernischen

außer dem Kanton wohnenden Ehegatten, übertragen:

an die neuenburgischen Gerichte in Fällen: 7

freiburgischen 1

maadtländischen 1

9) Erequaturgesuche betreffend Urtheile von auswärtigen

Gerichten wurden zugesprochen 4 und abgewiesen 3.

Rogatorische Bewilligungen von Vorladungen vor
Gerichtsbehörden anderer Kantone wurden ertheilt 1 und

abgeschlagen 6.

2. Geschäfte, die nach Mitgäbe des Gesetzes über das Ztrafve»

fahren beim Appellations- nnd Kassationshofe einkamen.

^,. Ein Kassationsgesuch gegen ein Urtheil des Assisen¬

hofes des zweiten Gefchmornenbezirks, wegen Diebstahls,

wurde, weil unbegründet, abgewiesen.
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L. Revisionsgesuche.

Die Revision wnrde anbegehrt betreffend:

1) ein peinliches Urtheil des Obergerichts der Republik
Bern vom Jahr 1844, wegen betrügerischen und

muthmilligen Geltstages,

2) ein Urtheil des Assisenhofes des fünften Geschwornen¬

bezirks von 1864, wegen Diebstahls,

3) ein korrektionelles Urtheil der Polizeikammer von
1862, wegen Betruges vermittelst Milchverfälschung,

4) ein Urtheil des korrektionellen Gerichts von Delsberg,
von 1860, wegen Mißhandlung,

5) ein Urtheil des Polizeirichters von Bern, von 1864,
wegen Nachtlärm,

6) ein freisprechendes Urtheil des Polizeirichters von

Konolsingen, von 1864, wegen Winkelwirthschaft

(das Revisionsgefuch gegen dieses Urtheil wurde von
der Staatsanwaltschaft eingereicht),

7) ein Urtheil des Assisenhofes des zweiten Geschmornen-

bezirks, von 1864, wegen Diebstahls und Hehlerei,

8) ein korrektionelles Urtheil der Polizeikammer, von

1863, wegen Mißhandlung und Eigenthumsbeschädigung,

9) ein korrektionelles Urtheil der nämlichen Behörde von

1861, wegen Rebellion und Widersetzlichkeit gegen

einen Polizeibeamten,

10) ein Urtheil des Polizeirichters von Courtelary, von

1864, wegen Nachtlärm und Eigenthumsbeschädigung.

Die 6 erstgenannten Urtheile wurden aufgehoben, bezüglich

der 4 letztern aber die Revisionsgesuche abgewiesen.

33
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0. Einreden gegen die Vollziehung von
Strafurtheilen.

Hinsichtlich des Strafpunktes hat das Gericht als

verjährt erklärt:

1) ein Urtheil des Polizeirichters von Aarmangen von

1854, wegen Widerhandlung gegen die Armenpolizei,
lautend auf 1 Jahr Zmangsarbeitshaus,

2) ein Urtheil des Polizeirichters von Pruntrut von

I860, wegen Injurien und Wirthshausstreit, lautend

anf Buße und Gefangenschaft,

3) zwei Urtheile deö Polizeirichters von Freibergen von
1858 und 1861, wegen Holzfrevel, beide anf Buße
lautend.

0. Einem Rehabilitationsgesuche von,zwei Petenten,
die wegen wissentlichen Gebrauchs einer falschen Urkunde

vom Assisenhofe des dritten Bezirks peinlich zu Ein-
fperrungsstrafe verurtheilt worden waren, wurde gestützt

auf die erfüllten Requisite entsprochen nnd dieselben

somit in ihre bürgerlichen Rechte wieder eingesetzt.

3. Abberufungen von Dcamten.

Aus einem dem Appellations- und Kasfationshofe gemäß

Art. 419 V. V. eingesandten Bericht des Richteramtes Jnterlaken,

begleitet von einer Anzahl Beschwerden gegen C. Gaff-

ner, Unterweibel der Kirchgemeinde St. Beatenberg, hat sich

ergeben, daß sich derselbe, trotz aller Mahnungen des Richters

zu pünktlicher Pflichterfüllung, eine Reihe von Nachlässigkeiten

in seiner Amtsführung zu Schulden kommen ließ, weßhalb

Gaffner denn auch, in Anwendung des Art. 420 V. V. von
seiner Stelle als Unterweibel abberufen wurde.
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Ebenso wurden gestützt auf die durch amtliche Berichte

bestätigten Anträge des Regierungsrathes von ihren hienach

genannten Beamtungen abberufen:

Joseph Jmhof, Amtsfchaffner und Grnndsteueraufseher
des Amtsbezirks Laufen, weil derselbe in Güterabtre-

tung gefallen und mit Hinterlassung eines bedeutenden

Defizits in seiner Amtskasse ausgetreten mar.

Franz Faßbind, Redaktor der deutschen Ausgabe der

Großrathsverhandlungen, weil derselbe ausgetreten
und seine Stelle ohne Vertretung verlassen hat.

Ein fernerer Antrag auf Abberufung des A. Bhend,
Oberbannwart der Burgergemeinde Unterseen, wurde als dahin-
gefallen erklärt, weil derselbe inzwischen seine Demission
eingegeben und der Regierungsrath dieselbe angenommen hatte.

4. Vermischtes.

Ein Fürsprecher, der binnen der ihm anberaumten Fristen
keine neue Bürgschaft leistete, wurde in der Ausübung der

Betreibungspraxis eingestellt. Diese Einstellung wurde jedoch

einige Zeit nachher, gestützt auf den von demselben eingereichten

Bürgschaftsakt wieder aufgehoben.

Ein Nechtsagent wurde in seinem Berufe eingestellt, weil
über ihn der Konkurs verhängt morden war.

Ein anderer Rechtsagent gab unter Zurückstellung des

Patentes die Erklärung ab, daß er sür einstweilen ans die

Ausübung seines Berufes verzichte.

5 Bürgschaftsbriefe von Fürsprechern zu Uebernahme von

Schuldbetreibungen und 5 solche von Rechtsagenten erhielten
die Genehmigung des Gerichts.

Patente von Rechtsagenten wnrden erneuert 3.
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III. Anklage- und Polizeikammer
und

IV. Kriminalkammer

Das Personal der Kammern roar im Berichtsjahr das

nämliche wie im vorhergehenden. Infolge der unterm 26. Nov,

vom Obergericht zur periodischen Wiedcrbesetzung der Kammern

vorgenommenen Wahlen wurde sodann die Anklage-
und Polizeikammer aus den Herren Oberrichter Egger, als

Präsident, und Marti und Buri, als Mitglieder, die Kriminalkammer

dagegen aus den Herren Oberrichter Moser, als

Präsident, und Garnier nnd Germer, als Mitglieder bestellt.

Die von den letztgenannten Gerichtsabtheilnngen behandelten

Geschäfte werden jeweilen in den Jahresberichten des

Generalprokurators ausführlich dargestellt, weßhalb hier einfach

auf dessen Geschäftsbericht pro 1864 verwiesen wird.
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